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Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

 

Bekanntmachung 
des Landesamtes für Finanzen 

 
Vom 24. Mai 2024

 

Beim Landesamt für Finanzen Nordrhein-Westfalen, Referat UE6 Fachgebiet UE 62, ist das 
nachstehend näher bezeichnete Dienstsiegel in Verlust geraten.

 

Das Dienstsiegel wird hiermit für ungültig erklärt.

 

Hinweise, die zum Auffinden des Siegels führen können, sowie Anhaltspunkte für eine unbefugte 
Benutzung bitte ich unmittelbar dem

 

Landesamt für Finanzen NRW 
Referat Z3 
Georg-Glock-Straße 15 
40474 Düsseldorf
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mitzuteilen.

 

Beschreibung des Dienstsiegels: 
- Gummistempel, Durchmesser 35 mm 
- Landeswappen im inneren Kreis 
- Beschriftung „Land Nordrhein-Westfalen Landesamt für Finanzen“ im äußeren Kreis. 
- Kennziffer: 23 über dem Landeswappen

 

Der Direktor des Landesamtes 
für Finanzen Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang  P o h l

MBl. NRW. 2024 S. 655.
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